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Telephon Nr. 41.
_ - - , . .. w>wlt, uy ^ itiiuuLiiia uriirniiuucu Rotations-Druck und Verlag der

Ver Landkreis Wiesbaden umfaßt die Städte Siebrick _ ' v u  Yofbuchdruckerei Guido  Seidler , Sittich.^ ää.  sag.
Lfker Statt Doiinerslog, den2 Dezember 1915.

Amtlicher Teil.
15. Jahrgang.

Nr. 526.
. Betrifft Sleleverkauf des Kreises.

„^ Jj^ renb  ^ eS  seitherigen Kleieverkaufs hat sich ergeben, hast in
-r^ "st'"den bei der Viehzählung vom 1. Oktober ds

vts. die zum Teil beträchtlichen Viehbestände einzelner Bescher nickt
sind. Dadurch verschiebt sich die für die Vertei-

sckulden ^ nicht angängig erscheint, die ohne Ver¬
lassen cW *1,Hrr " 'Hl verzeichneten Bestände unberücksichtigt zu
ff .Infolgedessen muß die aufeinen Teil entfallende Menae

auf 20 Pfund ermäßigt werden. Dieser Saß bleibt
nun aber für die ganze Dauer des bis zum 15. August 1916 laufen-
den Ernte,ahres 1615 maßgebend. 8 ' ia“Ten'
hrm?? \J ^ ' ê un0  ous meine Bekanntmachung vom 15 d Mtsbrmge ich dies zur allgemeinen Kenntnis.

a “i fI5tur,|t öer  Beteiligten bemerke ich, daß unter allen
Umstanden Vorsorge getroffen ist, daß jeder Viehbesißer die ihm
zustehende Menge auf Antrag erhält. Da aber die Kleie erst nack
und nach erfüllt, so werden nur Mengen, die für den einzelnen
n hm C ?R u'cht über 1K. Ztr. hinausgehen, auf einmal gan/abge-
S-b n. Bei größeren Mengen findet eine Teilung statt derart da«
erfoloen̂ b̂^ s' ^ ^ 10^ erst nach Verlauf von 2—3 Monatenerfolaen Cs soll hierdurch erreicht werden, daß von Anfana an
SS ; * D.ehbesißer das so sehr begehrte Futtermittel êrhal-
.. .. Bus schriftliche Anträge werden die Bezugsscheine den Antraa-
stellern durch die Post unter Nachnahme übersandt 9Wiesbaden, den 29. November 191§.
i , Der Vorsitzende des Kreisausschuffes: '
ii .̂ ivo üä. _ _ von Heimbu ra.
Nr. 727. "
. - D>e Drtsvolizeibehörden des Kreises weise ich erneut darauf bin
daß sie gemäß Minlsterialerlaß vom 23. Febr. 1886, Ministerialblatt
furdie  mnsre Verwaltunĝ von 1892, Seite 229/30 blnnln £

ŝ i "r Ä rei1% .^ rt  zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten
— § 139h 0 . - (für den Landkreis Wiesbaden der Könial
Gewerbe.nspekt.on m Wiesbaden) Abschrift der ihnen von d?n » e-

. / ^ ^ Unternehmern übersandten Unfallanzeigen für diejenigen Be¬
triebe zu ubersenden baben, welche der Beaufsichtigung dieses B>amten unterliegen, und in denjeniaen Üöfa n ■ ,,
falluntersuchung eingeleitet wird lüernan b'"i Clne  Rn-
Oft SS;53

Wiesbaden, den 1. Dezember 1915.
Der Königlich« Landrat.

— >. _ _ v on Heimburg.

Nr. 732. "
Polizeiverordnung.

... , „ betreffend das Haltekinderwesen.
-i„ .„̂ uf Grund der tztz6, 12 und 13 der Verordnung über die Po-
tember̂ k?"//«"'̂ u/u erworbenen Landesteilen vom 20. Sep¬
tember 1867(G S. S. 1529) und des 8 137 des Gesekes über o -
allgemeine Landssverwallung vom 30. Jul ! 1883 (G. S . S . 1951
wird mit Zustimmung des Bezirksausschusses folgende Polizeiver¬
ordnung für den Regierungsbezirk Wiesbaden erlassen: ^
. 9 1- n, 5 8 5a der Polizeivcrordnung vom 22. Juni 1915(Re-

^ranksm? " -Amtsblatt  für den Stadtkreistyiannun a. M S . 203/4) wird wie folgt abgeändert:
»de vollständigen Vornamen, den Familiennamen, sowie

. Geburtstag und -Ort des Kindes"
mi »»ÄS ' * w °" » * *• *• - » - — » ' >-»<»--

,t: " ,nil 6' m %aa‘ m ” *"•
Wiesbaden, den 22. Oktober 1915.

Der Regierungs-Präsident.
_ _ v. Meistcr.Nr. 733. -

r,,hi°£ ne  der Kaiser und König haben allergnüdigst ae-
^ " ttck-iei, Aerzten Dr. Alexander Bayerthal in Schier-U5.Uund Dr. Wilhelm Scharfer in Biebrich den Charakter als Sa-nitatsrat zu verleihen.

Wiesbaden, den 27. November 1915.
» . r , Der Königliche Landrat.

's- Jir- L 40Jl - _ von Heimburg.Nr. 734.
An die Herren Standesbeamten.

. « »̂ ulge w- ner Verfügung vom 27.  Mai 180-3, II . 3605
laue ich vu,nen mittels Liiefumjchtagese ne entsprechende Anzahl

Nr. 728.
. v r Bekanntmachu - a.

ÄfSft eif °f5 lr,° tr^ cck? Prei^ rmüß̂ un? nach Ue'-

von

Wiesbaden, den 24. November 1915.
J .-Nr. i. 3933.
Nr. 729.

Der Königliche Landrat.
von He i m b u r g.

^ekannln »a<tzring.

»ÄiM»  srÄävy "’« .wv-
ten, Sahn , in Verkehr-u hn^ fn 3J 25 ft7 rtif  , 69 DCrb,,=
ÄiÄ ” •*»*** w -»«'JlmmPUSS

Wiesbaden, den 25. November 1915.
I -Nr i 9<vj7 Der Königliche Landrat.
Nr̂ 730.̂ ^ - -- D-0ff ^ ^ mburg.

Dort Postkarten zu den dem Königlichen Kieisarzte iin Jahre 1916
Euorutl ch einzureichenden Anzeigen über die Zahl der Geburten.

Bürgersteiges alsbald nach ihrem Auftreten und wenn diese wäh¬
rend der Nacht erfolgt ist, spätestens bis 8 Uhr morgens durch Be¬
streuen mit abstumpfenden Stoffen, wie Asche, Sand, Sägemehl
usw. bezw. mittels Abschaufelns des Schnees zu beseitigen.

Bei abgehendem Frostwetter müssen die Bürgersteige und
Straßenrinnen von Eis befreit werden.

8 6.
Hat einer der Verpflichteten die Ausführung der Reinigung

und das Bestreuen des Äürgersteiges einer hierzu tauglichen Per¬
son durch Privatvertrag übertragen und hat diese Person mit der
jederzeit widerruflichen Zustimmung der Polizeibehörde dieser ge¬
genüber durch schriftliche oder protokollarische Erklärung die Aus-
fuhrung der Reinigung und Bestteuung übernommen, so ist sie zur
Ausftihrung dieser Arbeiten öffentlich-rechtlich verpflichtet und für
die Folgen der Unterlassung verantwortlich.

8 7.
Uebertretungen gegen die vorstehenden Borschristen werden

sotern nach§ 366 Nr. 10 des Reichsstrafgesetzbuchesnicht eine hö¬
here Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu 9 M,  im Unvermögens-
faüe mit entsprechender Haft bestraft..

8 8.
.... Vorstehende Polizeiverordnungtritt mit dem Tage ihrer Ber-
offentl'chung im Kreisblatt für den Landkreis Wiesbaden in Kraft.

Von diesem Zeitpunkt ab treten die Vorschriften des § 1 der
.ftraff lDer°rbnUn9D°m 4' 5anuar 1890(Kreisblatt Nr. 51) außer

Wildsachsen, den 24. November 1915.
Die Ortspolizeibehörde:

I . V. Damdmann,  Schöffe.

Polizei -Berordnuttg.

gehen °^ "6en u,tö  Stewefalle für die Kre smedlzinalstatistik zu
Wiesbaden, den 25. November 1915.

ri iPAd«  Der Königliche Landrat.
V.-ltr . II . 84,-. _ _von H ei m b u r g.

Auf Grund der 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung vom
i 20. « eptember 1867 über die Polizeioerwaltung in den neu er-

wordenen Landesteilen(G. S . S . 1529) und nach Beratung mitC A, " Vw. a . a . UC.V) unu naa, « eralUiig mir
dem Gemeliioevorstande wird für den Umfang des Gemeindebe-
zuks Medenbach nachstehende Polizeiverordnungerlassen:81.

Nr. 735. - -
Bekanntmachung.

In Biexstadt ist die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen.
Der Sperrbezirkw rd von der Langgasse. Honiggafle, Feldstraße.
Reugosse. Mosbacherweg, Rathausstraßr und Wiesbadenerstraße
begrenzt, für den d,e Vorschrift meiner vichseuchenpoli.zeilichen An¬
ordnung vom 18. Juni d. Is .. Kreisbl. Nr. 73. gelten.

Wiesbaden, den 26. November 1915.
J -Nr  1 8007 Der Königliche Landrat.V.-vtr. 1. 3997. _ von H e l m b u r g.

Bekanntmachung.

sssR *snki
ÄSf b„ »»m 31. M°r. , 9,6

.ieöcJ Postkarte muß auf der ersten Seite oben links
1 . der Verkaufspreis in höbe von 1v Pfa

S hÄ rt93merf'Uf -leßenden Bei-
3. d," oenannw Bezeichnung des in Betrackt kommenden

Knmswohlkabrts' weckes: „Für die Hinterbliebenen
aefallener Marineanaebörigen" vermerkt sein

Ein Vertr-eb der Vnstkarten von Haus zu Haus i, in Lokal-n hrm
; ’’r unf -r Mitfübruna von Verkaufsliften. in die jeder Verkauf
Tuttemt,ft ei," „fragen ist. „nd nur durck Perkonen („ „.„ 1  7"
Orfspvstwibehörde romhaff oemackt find. Auch die sanft mit dem
Vertriebe beauftragen Pe-sonen sind der OrtspoliwibN ör^ n m
6oft AU macken. Lekt'we kann die Mftführuna eines
ubgektempelt-n Ausweises vorschreiben ^ 9 ortspol .ze.l.ch

Wiesbaden, den 26. November 1915.
I -Nr 1 80K« Der Köniaficke Lankrat.
t Mr- _ von  H eimb  u r g.Nr. 731. -- y

Nr. 736.
2 . 6., 7., 9., 13., 14., 15., 16., 20., 21. und 22. Dezember

1915 finden von vormittags9 Uhr bis nachmittags5 Uhr im „Ra¬
bengrund" Scharfschießen statt.

Es wird gesperrt:
Sämtliches Gelände, einschließlich der Wege und Straßen,

das von folgender Grenze umgeben wird:
..Friedrich Kömg-Weg — Jdsteiner Straße — Trompe-
terstratze— Weg hinter der Rentmauer bis zum Kessel¬
bachtal— Fischzucht zur Platterstraße — Teufelsgraben-
weg bis zu Leichtweistzöhle."

rt”*r0en  unnrten  ® C0e uni)  Straßen , mit Ausnahme der
"® öes  abgefperrten Geländes befindlichen, gehören nickt

"Nd sind für den Verkehr freigegeben. Jagd-
Ichtotz„st atte kann auf dielen Wegen gefahrlos erreicht werde».

Vor dem Betreten des abgesperrten Geländes wird wegen der
damit verbundenen Lebensgefahr gewarnt.

Das Betreten des Sckiehplatzes„Rabengrund" an den Tagen,
an oenen Nickt egfchoffen wird, wird wegen Schonung d»r Gras-nutzimg verboten. s

Wiesbaden, den 27. November 1915.
Wiesbaden, den 30. November 1915.

(> « . t m Der Königliche Landrat.
tr ' _ von Heimburg.

Leder auf Grund des Ortsstatuts für die Gemeinde Medenbach
vom 29. Juni 1914 zur Straßeureinigung Verpflichtete hat die Rei¬
nigung an jedem Samstag — sofern dieser nicht ein gesetzlicher
Feiertag ist — ftwie an jedem Werktage vor einem gesetzlichen
Feiertag auszuführen. "

§ 2.
Dw Reinigung hat frühestens um 4 Uhr nachmittags zu be¬

ginnen und muß möglichst vor Eintritt der Dunkelheit beendet fein
. tz 3.
Der bei der Reinigung aufkommende Kehricht, Schlamm und

sonstiger Unrat muß sofort nach beendeter Reinigung von der
Straße entfernt werden. Bei trockenem, frostfreicm Wetter muß
vor dem Kehren die ganze zu reinigende Fläche ausreichend be¬
sprengt werden.

§ 4.
^ 'Eergewöhnliche Straßenoerunreinigungen sind auf Verlam

gen der Polizeibehörde sofort zu beseitigen.
8 5.

-r Straßenreinigung Verpflichteten haben eine durch
Frost und « chneefall herbeigeführte Ungangbarkeit und Glätte des

„ . . . . . — -Vj» /Uu ,vuiu « tv vu/ii « 9 ou vtfeittQCu.
Bei abgehendem Frostwetter müssen die Bürgersteige

Straßenrinnen von Eis befreit werden.
und

8 6.
^ 0t «.» n̂ r ber  Verpflichteten die Ausführung der Reinigung

und das Bestreuen des Bürgersteigeseiner hierzu tauglichen Per-
7 ' Pnoackerirag übertragen und hat diese Person mit der
ieoerzelt widerruflichen Zustimmung der Polizeibehörde dieser ge¬
genüber durch schriftliche oder protokollarische Erklärung die Aus-tubruna der *Remmnmi . . r.u' _r P r:(,IJr  Reinigung und Bestreuung übernommen, so ist sie zur
m UrnUNĝdiessr Arbeiten öffentlich-rechtlich verpflichtet und für

„.m, Diehfeuckeupolizeisiche Anordnung.
Auf Grund ber 17. 78 und „in, Schuhe aenen die Maul

und Klauenseuche der 88 18 Ua. des B. 0). vom 26.' Juni 1909(/'
B.̂ i. s j10) mit-b n„t Ermncktiaimg des Herrn Ministers für
Landwirtschaft. Domäne" und Foiste» für de» Reciierunagbeü,-r
Wiesbaden folgendes best wmt: ‘ " r , ngsbeztik

8 1 — Em' iaer '" arnnrapt) —
Mecke viehfenchenvoliAeiliche Anordimna vom 4 'u «,,», »

f 9: 'Reg.-Amisblat., SanderkstattS . 91. bettend b? U\tn.
SSSfÄÄT B*m*m**»**• »"»

^Diefe Anordnung tr.tt .».t dem Tage ihrer Veröffentlichung
Mesbkldsn, den 1?. » nnemb« 1913. " * 1:0,'i

Nr. 737. : --
Bekannkmachung.

durck beschlagnahmt ist. so kann sie in Zukunft nurdurch Vemntteiunq der Kommunalverbände bezogen werden Ein
'st [“fort "nd spätestens bis zum 4. Dezember dr.

mV *«T rv «rÄivwS ;s. mM ‘m " 6o6e"
r ur  bringe Mengen zur Verfügung, wes

h^ '^ i 'vird nur den allcrdrinae„dsten Bedarf anzumeldenWiesbaden, den 30. November 1915.
J -Nr TT in07» Der Vorsitzende des .Kreisausschusses:
V.-Nr. II . 10 970. von Heimburg.

Polize i-Berovdnnntt.

oic folgen der Unterlassung verantwortlich.
8 7-

Uebertretungen gegen die vorstehenden Vorschriften werden
sosern nach§ 366 Nr. 10 des Reichsstrafgesetzbuchesnicht eine hö°
Here Strafe eintritt nüt Geldstrafe bis zu g ' ll. im Unvermögen-
falle mit entsprechenderHaft bestraft.. " ...oueus

8 8.
Polizeiverordnungtritt mit dem Tage Ihrer Ver¬

öffentlichung„n Kreisblatt für den Landkreis Wiesbaden in Kraft
Von diesem Zeitpunkt ab treten die Vorschriften des 8 6 der

Pottzeioerordnung voin 1. Februar 1874(Kreisblatt Nr. 16) außer
Medenbach, den 24. November 1915.

Die Ortspolizeibehördc:
_ __ Fischer,  Bürgermeister.

I
i . i: I» , %■- «r , » «r Keflf.n .ngs.SräfftmA

IrX Zl . r . . Lst Vertretung: v. Gi ^hrkr,

Auf Grund der ßß 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung vom
20. September 1867 über die Polizeiverwaltung in den neu er¬
worbenen Landesteilen(G. S . S . 1529) und nach Beratung mit

m̂ X'ndevorstande wird für den Umfang des Gemeindebe
zirks Wildiachfen nachstehende Polizeiverordnung erlassen■

8 1.
pnm^ \ uM?u nt' de.» Vrtsstatuts für die Gemeinde Wildsachsen

$SSt  ÄÄ ».”n|tS,m*" rt“8' “r
§ 2 .

. . Die  Reinigung hat frühestens um 4 Uhr nachmittags zu be-
ginnen und mutz möglichst vor Eintritt der Dunkelheit beendet fein

8 3.
t- , i.D'-r bei ber Reinigung aufkommende Kehricht, Schlamm und
Stri 'k» muß  sofort »och beendeter Reinigung von der
w tir Ä ! ‘??r0tn- Be« trockenem, frostfreiem Wetter muß
sprengt werden ri',ni0f!,öc  ^ 6che ausreichend be

8 4-
, K!ll ^nr0,! mof,l,Iiri!e Straßenvc,unreinigungen find auf Lerlan»
gen dev Polizeibehörde sofort zu beseitigen. ' ' m

§ 5, ^
~ Zur StraßenrcinigungDeryflichtestn haben ein»
iirast und SchneefallY- rbeigesützrte Ungmgharkcit und Gkiibte des

Poiiz ? i - Bevordnttnq.
20  SÄÄ “ v 6mef-Allerhöchsten Verordnung vom

o°m^ Ju« "l4l? ",»r fr * P rt^ tah,ts  für die Gemeinde Naurodo,i, v. VUti 1914 zur Straßeureinlgung Verpflichtete hat die Ofei-
Sr tL amieb 'T feam5t00  r >'°? rn dieser nicht ein gesetzlicher
Feiertag auszufühm,. " dem Werktage vor einem gesetzlichen

MUWLSLMF
sprengt werde». llonze z,. reinigende Fläche ausreichend be-LÄSSL
ÄÄÄfe '"-«
gen



Bürgersteiges alsbald nach ihrem Auftreten, and wenn diese wäh¬
rend der Nacht erfolgt ist, spätestens bis 8 Uhr morgens durch Be¬
streuen mit abstumpfenüen Stoffen, wie Asche, Sand, Sägemehl
usw. bezw. mittels Abfchaufelns des Schnees zu beseitigen.

Bei abgehendem Froftwetter müssen die Bürgersteige und
Straßenrinnen von-Eis befreit werden.

' § 6.
Hat einer der Verpflichteten die Ausführung der Reinigung

und das Bestreuen des Bürgersteiges einer hierzu tauglichen Per¬
son durch Privatvertrag übertragen und hat diese Person mit der
jederzeit widerruflichen Zustimmung der Polizeibehörde dieser ge¬
genüber durch schriftliche oder protokollarische Erklärung die Aus¬
führung den Reinigung und Bestreuung übernommen, so ist sie zur
Ausführung dieser Arbeiten öffentlich-rechtlich verpflichtet und für
die Folgen der Unterlassung verantwortlich.

8 7.
Uebcrtretungcngegen die vorstehenden Vorschriften werden,

sofern nach § 366 Dir. 40 des Reichsstrafgesetzbuches nicht eine hö¬
here Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu 9 Jl,  im Unvermögens-
falle.mit entip rechender Haft bestraft..

8 8.
Vorstehende Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

öffentlichung im Kreisblatt für den Landkreis Wiesbaden in Kraft.
Von diesem Zeitpunkte ab treten die Vorschriften des 8 7 der

Polizeiverordnungvom 6. Januar 1876 (Kreisblatt Nr. 5) außer
Kraft.

Naurod, den 24. November 1915.
Die Ortspolizeibehörde:

Hachenberger,  Bürgermeister.

Polizer-Berordnrmg.
Auf Grund der 88 5 und 6 der AllerhöchstenVerordnung vom

20. September 1867 über die Polizeiverwaltung in den neu er¬
worbenen Landesteilen(G. S . S . 1529) und nach Beratung mit
dem Gemeinösvorstande wird für den Umfang des Gemeindebe-
zirks Georgenborn nachstehende Polizeiverordnung erlassen.

8 1.
Jeder aus Grund des Ortsstatuts für die Gemeinde Georgenborn

vom 20. Aug. 1914 zur StraßenreinigungVerpflichtete hat die Rei¬
nigung an jedem Samstag — sofern dieser nicht ein gesetzlicher
Feiertag ist — sowie an jedem Werktage vor einem gesetzlichen
Feiertag auszufuhrcn.

8 2.
Die Reinigung hat frühestens um 4 Uhr nachmittags zu be¬

ginnen und muß möglichst vor Eintritt der Dunkelheit beendet sein.
8 3.

Der bei der Reinigung aufkommendc Kehricht, Schlamm und
sonstiger Unrat muß sofort nach beendeter Reinigung von der
«Straße entfernt werden. Bei trockenem, frostfreiem Wetter muß
vvr dem Kehren die ganze zu reinigende Flüche ausreichend be¬
sprengt werden.

8 4.
Außergewöhnliche Straßenverunreinigungensind auf Verlan¬

gen der Polizeibehörde sofort zu beseitigen.
8 5.

Die zur Straßenreinigung Verpflichteten haben eine durch
Frost und Schneesall herbeigeführte Ungangbarkeit und Glätte des
Bürgersteiges alsbald nach ihrem Auftreten und wenn diese wäh¬
rend der Nacht erfolgt ist, spätestens bis 8 Uhr morgens durch Be¬
streuen. Mit abstumpfenoen Stoffen, wie Asche, Sand, Sägemehl
usw. bezw. inittels Abfchaufelns des Schnees zu beseitigen.

Bei abgehendem Frostwetter müssen die Bürgersteige und
Straßenrinnen von Eis befreit werden.

8 6.
Hat einer der Verpflichteten die Ausführung der Reinigung

und das Bestreuen des Bürgersteiges einer hierzu tauglichen Per¬
son durch Prioatvertrag übertragen und hat diese Person mit der
jederzeit widerruflichen Zustimmung der Polizeibehörde dieser ge¬
genüber durch schriftliche oder protokollarische Erklärung die Aus¬
führung der Reinigung und Bestreuung übernommen, so ist sie zur
Ausführung dieser Arbeiten öffentlich-rechtlich verpflichtet und für
die Folgen der Unterlassung verantwortlich.

8 7.
Uebertretungcn gegen die vorstehenden Vorschriften werden,

sofern nach 8 366 Nr. 10 des Reichsstrafgesetzbuches' nicht eine hö¬
here Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu 9 <«, im Unvermögens-
falle mit entsprechender Haft bestraft..

Nichtamtlicher Teil.

vermischter.
BPN . Durch zwei bedeutsame Eingrijsc in den freien Verkehr

hat der Bundesrat die Schwierigkeiten unserer Fleisch- und Fett-
versorgung wesentlich vermindert: a» zwei Wochentagen darf
Fleisch nicht gewerbsmäßig an Verbraucher abgegeben werden, an
zwei weiteren Tagen dürfen in Wirtschaften Speisen, die mit Fett
oder Speck angerichtet sind, nicht dargeboten werden. Samstags
darf kein Schweinefleischverabreicht werden. Im übrigen ist für
den privaten Haushalt der Einsicht der Bevölkerung und ihrem
sozialen Gefühl Selbstbeschränkung überlassen. Also: Einschränkung
des Verbrauchs, aber nicht durch Ausschaltung der schwächeren
Kre'sc, sondern durch Verbrauchsverminderung des gesamten
Volkes. Weiter ist Vorsorge getroffen, daß die minderbemittelten
Klassen.Fleisch zu erschwinglichenPreisen erhalten. Dieben dieser
Regelung der Flcischversorgung läuft, eine Regelung der Oel- und
Fcltversorgung parallel, da auch hier bei beschränktem Vorrat ein
Eingreifen unter Berücksichtigungsozialer Gesichtspunkte unerläß¬
lich schien. Das ist der heutige Stand der Dinge in der Diegelung
der Fleisch- und Fettversorgung. Es hieße überspannte Er¬
wartungen hegen, wollte man mmehmen, daß d'e Verhältnisse da¬
mit eine endgültige und alle Teile vollauf befriedigende Lösung ge¬
funden hätten. Das sind Ziele, die andere Voraussetzungen haben
als diejenigen sind, unter denen die Wirtschaft des Reiches jetzt
steht. Es kann nach Lage der Verhültnisje sich immer nur um
Kon,promisse und enger gesteckte Zielpunkte handeln. Niemals
diirfen wir vergessen, daß wir im Kriege leben! Immer müssen
wir daran denken, daß diejenigen, die Blut und Gut für uns freudig
opfern, noch ganz andere Entbehrungen und Lasten auf sich neh¬
men müssen! Was von den Daheimgebliebencn an Opfern ver¬
langt wird, ist nichts im Vergleich zu dem, was von unseren
Söhnen und Brüdern vor dem Feinde gefordert werden muß!

Wie er das Eiserne kreuz Erster Klasse erwarb, erzählt ein
Hamburger Arbeiter in einem Brief an seine Firma,chen man gütig
zur Verfügung stellt. Wir geben den Brief so wieder, wie er uns
oorliegt. Der Arbeiter schreibt: Sehr geehrte Firma! Teile Ihnen
mit, daß ich die Zigarre» heute erhalten habe, auch besten Dank.
Hoffentlich haben Sie meinen Brief vom 2. 10. erhalten. Habe
Ihnen noch nicht geschrieben, daß mir das Eiserne Kreuz Erster
Klasse von Seiner Majestät dem Kaiser verliehen wurde. Ich wurde
am 3. 10. von einem Auto abgeholt, wurde in das (sstoße Haupt-
quartier gebracht, da wurde ich denr Kaiser und dem Kronprinzen
und dem ganzen Generalstab vorgestellt.' Seine Majestät der Kai¬
ser kam an mir heran, ich nannte meinen Namen. Seine Majestät
sagte, gut, mein Junge, ich sehe es, habe es auch gehöftt, was du
bei dem letzten Ringen geleistet hast, hiermit überreiche ich dir das
Eiserne Kreuz'Erster Klasse für dein schneidiges Vorgehen und dein
tapferes Verhalten, du bist ein Held, drückte mir die Hand, dann
kam der Kronprinz und steckte mir das Kreuz an, so kamen sämt¬
liche Generäle, wo anwesend waren und reichten mir die Hand.
Dann ging cs zur Tafel, ich sitze unter unseren höchsten Führern
beiin Essen bis 4 Uhr nachmittags, dann werde ich„Heber zurückge¬
bracht mit dem Auto. Dies war ein Tag, ein herrlicher Tüg, werde
immer, so lang mir das Leben beicheert ist, aus diesen Tag zurück-
blicken und ihn nicht vergessen. Es hatte mir eine große Freude
gemacht, als einziger vom ganzen Regiment Erster Klasse zu be¬
kommen und dazu noch von Seiner Majestät selbst. Meine Herren
und Damen, alle wo Jbr zusammen seid auf den, Kontor, will ich

Vorstehende Polizewerordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver-
össentlichung im Kreisblatt für den Landkreis Wiesbaden in Kraft.

Georqenborn, den 24. Diovember 1915.
Die Ortspotizeibchörde:
Rossel,  Bürgermeister.

Polizei Vero11Huiig”
Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung vom

20. September 1867 über die Polizeioerwaltung in den neu er¬
worbenen Landcsteilen(G. S . S . 1529) und nach Beratung mit
dem Gemeindevorstande wird für den Umfang des Gemcmdebe-
zirks Frauenstein nachstehende Polizeiverordnungerlassen:

§ 1.
Jeder auf Grund des Ortsstatuts für die Gemeinde Frauenstein

vom 10. Juli 1914 zur Strahenreinigung Verpflichtete hat die Rei¬
nigung an jedem Samstag — sofern dieser nicht ein gesetzlicher
Feiertag ist — sowie an jede,» Werktage vor einem gesetzlichen
Feiertag auszusühren.

8 2.
Die Reinigung hat frühestens um 4 Uhr nachmittags zu be¬

ginne» und muß möglichst vor Eintritt der Dunkelheit beendet fein.
8 3.

De, bei der Reinigung aufkommende Kehricht, Schlamm und
sonstiger Unrat muß sofort nach beendeter Reinigung von der
Straße entfernt werden. Bei trockenem, frostfreiem' Wetter muß
vor der, Kehren die ganze zu reinigende Fläche ausreichend be¬
sprengt werden.

8 4.
Außergewöhnliche Straßerwcrunreinigungensind auf Verlan¬

gen der Polizeibehörde sofort zu beseitigen.
8 5.

Die zur Straßenreinigung Verpflichteten haben eine durch
Frost und Schneefall herbeigeführte Ungangbarkeit und Glätte des
Bürgersteiges alsbald nach ihrem Auftreten und wenn diese wäh¬
rend der Nacht erfolgt ist, spätestens bis 8 Uhr morgens durch Be¬
streuen mit abstumpfenden Stoffen, wie Asche, Sand, Sagemehl
usw. bezw. mittels Abfchaufelns des Schnees zu beseitigen.

Bei abgehendem Frostwetter müssen die Bürgersteige und
Straßenrinnen von Eis befreit werden.

8 6.
Hat einer der Verpflichteten die Ausführung der Reinigung

und das Bestreuen des Bürgersteiges einer hierzu tauglichen Per¬
son durch Privatvertrag übertragen und hat diese Person mit der
jederzeit widerruflichen Zustimmung der Polizeibehörde dieser ge¬
genüber durch schriftliche oder protokollarische Erklärung die Aus¬
führung der Reinigung und Bestreuung übernommen, so ist sie zur
Ausführung dieser Arbeiten öffentlich-rechtlich verpflichtet und für
die Folgen der Unterlassung verantwortlich.

8 7.
Uebertretungen gegen die vorstehenden Vorschriften werden,

sofern nach 8 366 Nr. 10 des Reichsstrafgesetzbuchesnicht eine hä-
h-re Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu 9 M,  im Unvermögens-
jälle mit entsprechender Haft bestraft..

_ § 8-
Vorstehende Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

öffentlichung im Kreisblatt für den Landkreis Wiesbaden in Kraft.
Von diesem Zeitpunkte ab tritt die Polizewerordnungvom 1.

Mörz 1890(Kreisbl. Dir. 129) außer Kraft.
Frauenstein, den 23. November 1915.

Die Ortspolizeibehörde:
Un kel b a ch, Bürgermeister.

Polrzei-BLrorvmmg.
Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung vom

20. September 1867 über die Polizeiverwaltüng in den neu er¬
worbenen LandestEN (G. S . S . 1529) und nach Beratung mit
dem GemeindevoMande wird für den Umfang des Gemeindebe¬
zirks NordenstadWnachstehendePolizeioerordnungerlassen:

Reinigung au jedem Smnsiug — fuferu dieser nicht ein gesetzlicher
Feiertag ist — sowie an jedem Werktage vor einem gesetzlichen
Feiertage auszuführen.

, § 2.
Die Reinigung hat frühestens um 4 Uhr nachmittags zu be¬

ginnen und muß möglichst vor Eintritt der Dunkelheit beendet sein.
8 3.

Der bei der Reinigung, auskommende Kehricht, Schlamm und
sonstiger Unrat muß sofort nach beendeter Reinigung von der
Straße entfernt werden. Bei trockenem, frostfreiem Wetter muß
vor den, 5lehren die ganze zu reinigende Fläche ausreichend be¬
sprengt werden.

8 4. ' -
Außergewöhnliche Straßenoerunreinigungen sind auf Verlan¬

gen der Polizeibehörde sofort zu beseitigen.
8 5- ' .

Die zur Straßenreiuigung Verpflichteten haben crne durch
Frost und Schneefall herbeigeführte Ungangbarkeit und Glätte des
Bürgersteiges alsbald nach ihrem Auftreten und wenn diese wäh¬
rend der Nacht erfolgt ist, spätestens bis 8 Uhr Morgens durch Be¬
streuen nnt abstumpsenden Stoffen, wie Asche, Sand, Sägcmeh!
usw. bezw. mittels Abfchaufelns des Schnees zu beseitigen.

Bei abgehendem Frostwetter müssen die Bürgersteige und
Straßenrinnen von Eis befreit werden.

8 6.
Hat einer der Verpflichteten die Ausführung der Reinigung

und das Bestreuen des Bürgersteiges einer hierzu tauglichen Per¬
son durch Privatvertrag übertragen und hat diese Person mit der
jederzeit widerruflichen Zustimmung der Polizeibehörde dieser ge¬
genüber durch schriftliche oder protokollarische Erklärung die Aus¬
führung der Reinigung und Bestreuung übernommen, so ist sie zur
Ausführung dieser' Arbeiten öffentlich-rechtlich verpflichtet und für
die Folgen der Unterlassung verantwortlich.

8 7.
Uebertretungcn gegen die vorstehenden Vorschriften werden,

sofern nach8 366 Dir. 10 des Reichsstrafgesetzbuches nicht eine hö¬
here Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu 9 M,  im Unverntögens-
falle nur entsprechender Haft bestraft..

8 8.
Vorstehende Polizeioerordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver-

öffcntlichung im Kreisblatt für den Landkreis Wiesbaden in Kraft.
Von diesem Zeitpunkte ab tritt die Polizeiverordnungv. 27.

Februar 1890(Kreisblatt Dir. 129) außer Kraft.
Diordenstadt, den 15. Diovember 1915.

Die Ortspolizeibchördck:
I . V. Nicol.

Polizer-Veroehmmg.
Auf Grund der 88 143 und 144 des Gesetzes über die allge¬

meine Landesverwaltung von, 30. Juli 1883 (G. S . S . 195) und
in Gemäßheit der Allerhöchsten Verordnung über die Polizeioer¬
wal,ung in den neu erworbenen Landestellen vom 20. September
1867 (G. S . S . 1529) wird mit Zustimmung des Magistrats und
der Stadtverordnetenversammlung folgende Polizeioerordinmg für
den Bezirk de" Stadtgemeindc Höchste.rn ä. M. erlassen:

8 1-
Zum Schutze der Aussaat im Frühjahr und Herbste, llst die-

zeitweise Schließung der Taubenschläge noirvendig.
Die Zeiten während der die Taubenfchläge geschlossen geilten

werden müssen, werden jedesmal vorher nach Anhörung"des Ma¬
gistrats festgesetzt und auf ortsübliche Weise bekannt gegeben.

8 2.
Zuw'dep Handlungen gegen d:e getroffenen Anordnungen wer¬

den mit Geldstrafen von 1 bis 9 Mark oder im Unvermögensf.rlle-'
init entsprechender Haft bestraft.

8 3.
Die.e PoUzeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Bekannt¬

machung im Kreisblatt für den Landkreis Wiesbaden in Kraft.
8 1-

Jedcr auf Grund des Ortsstatuts für die Gemeinde Nordenstadt
vom 2. Dezember 1913 Zur StraßenreinignngVerpflichtete hat die

Hochhein, a. M., den 23. Diovember 1915.
118K Die Polizeioerwaltung. Arzbach er.

Euch einen kleinen Ueberblick geben über das, was ich am 25. bei
dem schweren Gefecht ausgefochten habe, ich hatte die Hoffnung
nicht einmal, sondern mehreren,»! aufgegeben, aber ich habe es
durchgeführt, bin auch gesund mit durchgekommen. Bei dem Ge¬
fecht war der Franzose an einer Stelle bei uns mit starker Gewalt
durchgekommen. Er wurde aber bald abgeschnitten und die Mehr¬
zahl gefangen. Ich sah in einer Ecke noch Franzosen, unsere Füh¬
rung von den, Zug, wo ich drinnen bin, war schon weg, auch inan-
chen Kamerad hatten wir schon verloren, wir waren nach 25 Mann,
ich übernah,„ das Kommando über den Rest des Zuges. Wir gin¬
gen vor, wir sahen, daß es mehrere Franzosen sind, ich nahm ein
paar Mann nüt, die anderen mußten vor den Franzosen bleiben.
So ging ich mit den paar Mann los, haben den Franzosen umgan¬
gen, haben ihn aus dem Kessel Herausgetrieben, dann stürzten mir
und zu gleicher Zeit die Mannschaft, wo ich von, gelassen habe,
mit den, Bajonett auf die französische Kolonne zu, es gab ein .Hand¬
gemenge. Wir hatten sie so weit, daß sie die Waffen niederlegten
und sich ergaben, so hatten wir 3 Offiziere, darunter 1 Major und
46 Mann gefangen genommen. Dam, bade ich die Gefangenen ab¬
geliefert beim Regiment unter vielem Jubel, durch das Unterneh¬
men von mir aus. Das Gefecht nah», sein Ende gegen3 Uhr nach¬
mittags, das Schlachtfeld lag voller Franzosen. Dann bekam ich
den Auftrag, die Verbindung zwischen Regiment und Brigade anf-
rechtzuhalten, was ich auch tat. Des abends um 10 Uhr hatte ich
einen Brief von, Regiment nach Brigade zu überbringen. Als ich
zurückkam, hörte ich ein Stöhnen, ich ging aus dem Graben über die
Deckung heraus in der Richtung, wo das Stöhnen herkam, ich fand
einen schwer verwundeten Franzosen, ich bin bei ihm angelangt, da
fallt ein Schuß aus mir zu, ich wers mich zu Boden neben den Ver¬
wundeten und beobachte. In dieser Zeit, wo ich dalaa. habe ich den
Franzosen verbunden. Ick, wollte mich überzeugen, ob das Franz¬
männer oder Deutsche sind, ich bin auf 20 DNeter herangekrvchen. ich
konMe festttellen, daß es Franzosen sind. Nun was sollt ich machen,
ich war allem, keine Hilfe konnte ich holen, ich habe mir die Sache
überlegt und bin aufs Ganze gegangen, nur kan, der gute Gedan¬
ken, einen ganzen Zug zu markieren und gab Kommandos ab, um
den Franzos zu täuschen. Sie sprangen auf, zwei Schutz sind ge-
fallen und liefen weiter, ich rüste: „Sprung aus, inarsch, marsch"
und alleine hinterher. Ick, bolte sie ein, haue mit dem Kolben da¬
zwischen, einige warfen die Gewehre schon weg. So batte ich neun
Mann gefangen und die anderen drei sind mir ausgerückt. Sie ha¬
ben sich gutwillig ergeben, sie dachten, da kommen noch mehr von
uns, ich nahm ihnen die Taschenmesser, Dolche und Revolver ab.
damit sie mir auf den, Wege nichts mehr anhaben können. Um 12
Uhr des nachts kam ich beim Regiment mit den Gefangenen an, das
war wieder eine große Freude für unseren Herrn Oberst. So haben
wir 40 Stunden in dem schweren Artilleriefeucr und Kugelregen
ausgehalten, haben es aber geschafft. Jetzt ist es augenblicklich et¬
was ruhiger hier. Wir liegen schon seit 20. September draußen,
an, 18., das ist morgen, geben wir in Ruhe, 6 Tage lang, dann 6
Taae in 1. Reserve, am l ./ll . gehen wir wieder in Graben. Sonst
weiß ich vorläufig nichts zu schreiben. Mir gebt es gut, bin auch
gesund, was ich auch von Ihnen hoffe. Es grüßt Ihnen alle reckst
berzlichst der Gefr. DJl. . Ritter des Eisernen Kreuzes 1. und 2.
Klasse. Auf ein gesundes Wiedersehen!

Kein Papier verbrennen. Kur Strc» für Tiere eignet sich auch
Papier, was bei der starken Inanspruchnahme des Strohes für
andere Zwecke in, Kriege zu wissen sehr nichtig ist, Namenilicb 0,
den Städten we ß man das Papier vicisach nickst los zu werden
und verbrennt eine Menge. Prof. Dr. H. Mehner wellt daraus
hi», daß lecker zusaminengeknülltes Papier eine mindesten»' so
hohe Saugkraft als das Stroh hat. Es ist auch eine Waldstreu,
denn ganze Wälder maudern !» die »roßen Städte in Formvon
Holzpapier. Diö Zeitungen lind die Packpapiere bestehen aus zer¬

fasertem Holz. Mit solchen, Papier muß man jetzt schonend um¬
gehen und möglichst von vornherein dafür sorgen, daß es nicht all¬
zusehr verunreinigt wird. Selbstverstündl ch ist für die häusl'che
Kaninchenzucht der Kinder das Papier, welches in der Wirtschaft
absällt, das geeignete Streumittel. Aber wahrscheinlich kann das
Papier nächstens noch unmittelbar als Futtermittel dienen. Die¬
selben Verfahren, welche die Zellulose aufschließen bis zur Ver¬
wertbarkeit durch den tierischen Verdauungsweg, werden bei dem
für die Ausschließung bereits vorbereitete» Papier Erfolg haben.
Dann kommenw.r dahin, daß die Massen der alten Zeitungen,
welche bereits d.e Geister in Stadt und Land genährt haben, noch
einmal das Rindvieh nähren. Und daß die alten Packpap-cce und
Pappkasten Mücĥ und Beefsteak liefern. Verbrennt also sei.,
Papier!

Essen die Deutschen grüne Seife? Diese Frage wirst in, Ernst
das norwegische„Dagblad" auf und zwar wegen der auffallend
großen Ausfuhr von Seife, insbesondere„grüner Seife", die in
der letzten Zeit aus Norwegen nach Deutschland stattgesunden hat.
Die aüsgeführten Mengen, sagt das norwegische Blatt, seien sa ge¬
waltig. daß cs ausgeschiosfcn erscheine, die Deutschen benutzte» die
Seife nur zun, Waschen. Da nun die Engländer den Norwegern
erzählt haben, daß i» Deutschland große Hungersnot, besonders
Mangel an Fettstoffen, herrsche, so liegt ja für' einen Nordländer
der Gedanke nahe, daß die „vielessenden" Deutschen die Seife als
Speisefett benutzen. Vielleicht ist das der Grund' warm» die nor¬
wegische Regierung in „wohlwollender Neutralität" die Ausfuhr
von Seife verboten hat.

München. Auf der Fleimstalstraße stürzte ein Automobil mit
vier Insassen um. Der Chauffeur wurde getötet, die übrigen In¬
sassen mehr oder weniger schwer verletzt.

Aus Meimsheim kommt die Nachricht, daß drei von dort aus-
gezogene Brüder den Heldentod erlitten haben. Die Angehörigen
haben ihnen folgendem stimmungsvollen Nachruf gewidmet:

Es liegen drei Hügel in, Feindesland,
Daneben drei Kreuze von Freundeshand.
Drei Lilien blüh'» in einsamer Pracht,
Drei Brüder hier ruhen nach heißer Schlacht.
An einem der Hügel, am Waldessaum,
Dort rausche» die Wipfel als wie im Traum.
Der hier liegt gebettet am Waldesrand,
Der hier ruht, der starb für sei» Vaterland.
Der hier ruht, der starb und stritt wie ein Heid.
Der andere, der Hügel am grünen Rain,
21,if taufrischerW ese, in, Sonnenschein,
Hier flüstern die Blümlein ringsum im Feld,
Der dritte der Brüder, an, Bachcsrand,
'Auf duftender Heide die Ruhstatt fand.
Die Lerche sich hebt, sie trällert das Lied,
Der tapsersten einer, der hier verschied.
Du Wanderer, wenn d» die Straße wirst gehn,
Und sichest am Wegrand drei Kreuze stehn,
Dann brich dir Lilien, Tränen betaut,
Und bring sie der Mutter, dem Weib, dem Kind,
Und sag ihnen allen, weint nicht sa sehr,
Hoffet und glaubet, cs ist der Herr,
Der »ach so schwer übcrstandenem Leid
All?' uns cinsührt zur Herrlichkeit.
Wo keine Trennung, kein Trauern wird sein,
Wo Gott der Herr wieder alle vereint.
'Auch die dort am Hügel werden auferstehn,'
'Auch für sie gibts einst ein Wiedersehn.
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